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Sachverhalt: 
  

Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung GV Kalkh/17/12077 „Grundsatzbeschluss zur 
Umlegung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes“ und GV Kalkh/18/12176 „ 
Beschluss zur Eilentscheidung vom 10.01.2018 über den Hebesatz für die Grundsteuer B ab 
dem 01.01.2018“ wurde die Umlegung der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband 
(WBV) durch eine Erhöhung der Grundsteuer A und B ab dem Haushaltsjahr 2018 
beschlossen.  
  
Die Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Grundsteuer wurden zur Deckung der 
Beitragsgebühren für den Wasser- und Bodenverband (WBV) genutzt.  
Die Beitragsgebühren WBV in Höhe von 56.167,55 € wurden durch die Berechnung des 
prozentualen Anteils auf die jeweilige Grundsteuer umgelegt. Aus diesem Grund wurden die 
Grundsteuer A und B wie folgt ab den 01.01.2018 festgelegt: 
    bis 2018  ab 01.01.2018 
Grundsteuer A ohne WBV  300%   mit WBV 506% 
Grundsteuer B ohne WBV  365%   mit WBV 390% 
  
Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte durch den Wasser- und Boden Verband eine Erhöhung der 
Beitragsgebühren in Höhe von 24.418,24 €. Infolge dessen wurden im Haushaltsjahr 2023 
die Hebesätze für die Grundsteuer A und B angepasst. Daraus ergaben sich folgende 
Grundsteuerhebesätze ab den 01.01.2023 
Grundsteuer A   561% 
Grundsteuer B   404% 
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Nivellierungshebesätze für den Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) 2025 
Ab den Haushaltsjahr 2025 hat sich, auf Grund der Grundsteuerreform, die 
Bemessungsgrundlage geändert. Die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer B setzt sich 
zusammen aus dem jeweiligen Bodenrichtwert und der statistisch ermittelten Nettokaltmiete 
+ Faktor für die Wertsteigerung. Für die Grundsteuer A wird die Flächengröße, der 
Flächenwert (Reinertrag für die jeweilige Nutzungsart) ermittelt. Die Summe der Reinerträge 
kann ggf. um Zuschläge nach §§ 237/238 BewG (Anlage 27) erhöht werden. 
Da sich die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer B nicht mehr auf Grundstücksgrößen 
bezieht, kann sie nicht mehr zur Berechnung der jeweiligen Zuordnung der WBV-Beiträge 
genutzt werden. 
  
Für die Berechnungen zum Finanzausgleich der Kommunen 2025 wurde die Steuerkraft 
2023 nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V zu Grunde gelegt.  
Es ist zu unterscheiden zwischen den Nivellierungshebesätzen des Ministeriums für 
Inneres, Bau und Digitalisierung M-V und den berechneten Nivellierungshebesätzen, 
welche sich aus den Soll-Einnahmen des Haushaltsjahres 2023 ergeben. 
  
Folgende Nivellierungshebesätze wurden durch das Ministerium für Inneres, Bau und 
Digitalisierung M-V für 2023 festgelegt.  
 Grundsteuer A  338 % 
 Grundsteuer B  438 % 
 Gewerbesteuer  390 % 
  
Die daraus resultierenden Solleinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 bilden die Grundlage 
für die Berechnung der Sollhebesätze (berechnete Nivellierungshebesätze) für das 
Haushaltsjahr 2025. Die Solleinnahmen durch Grundsteuerhebesätze werden für die 
Berechnung zur Steuerkraft für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2026 und für die 
Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden. 
Folgende berechnete Nivellierungshebesätze generieren die Solleinnahmen. 

Grundsteuer A  361 % 
 Grundsteuer B   304 % 
 Gewerbesteuer   390 % 
  
Damit die Gemeinde den Finanzausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen in voller Höhe 
erhält, ist es notwendig, die Solleinnahmen aus dem Haushaltjahr 2023 im Haushaltsjahr 
2025 zu generieren. In den Haushaltsvorjahren konnten die Nivellierungshebesätze (des 
Ministeriums) durch die Umlage der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes erreicht 
(Grundsteuer A 561%, Grundsteuer B 404%, Gewerbesteuer 380%) werden. 
In der Anlage 1 wird die Berechnung der erforderlichen Hebesätze dargestellt.  
  
Durch das Herausrechnen der WBV-Beiträge ergibt sich, dass die Realsteuereinnahmen der 
Gemeinde Kalkhorst aus den aktuell festgelegten Hebesätzen nicht ausreichen um die 
Schlüsselzuweisungen in voller Höhe zu erhalten.  
  
Erforderliche Hebesätze im Haushaltsjahr 2025 für die Antragsstellung in 2026 nach § 
27 Finanzausgleichgesetz MV (FAG M-V) zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, 
Sonderbedarfszuweisung sowie Ergänzungszuweisung 
  
Um nach § 27 FAG M-V in 2026 Mindestzuweisungen oder Sonderzuweisungen sowie 
Ergänzungszuweisungen erhalten zu können, haben Gemeinden (Kommunen) aufgrund der 
durch die Grundsteuerreform geänderten Bemessungsgrundlage die Hebesätze für die 
Grundsteuer so festzusetzten, dass im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen für die Grundsteuer 
mindestens in der Höhe erzielt werden, die im Haushaltsjahr 2023 durch die 20 
Hebesatzpunkte über den jeweiligen gemeindegrößenabhängigen Durchschnittshebesatz 
erzielt worden wäre. 
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Die Gemeinde Kalkhorst müsste somit die Solleinnahmen in Höhe folgender 
gemeindegrößenabhängigen Durchschnittshebesätze erzielen. 
  
Grundsteuer A  373% 
Grundsteuer B 421% 
Gewerbesteuer  378 % 
  
Aktuell beschlossene Hebesätze 
  
Grundsteuer A  320 % 
Grundsteuer B 253 % 
Gewerbesteuer  380 % 
  
In der Anlage 1 ist die Berechnung der Hebesätze mit den Solleinnahmen 2023 dargestellt.  
  
Die Verwaltung des Amtes Klützer Winkels empfiehlt folgende Hebesätze für 2025 zu 
beschließen, damit sowohl die gemeindegrößenabhängigen Durchschnittshebesätze als 
auch die Nivellierungshebesätze erreicht werden: 
Grundsteuer A  363 % 
Grundsteuer B 253 % 
Gewerbsteuer  423 % 
  
Hinweis: 
Die Richtigkeit der blau hinterlegten Werte müssen noch durch den Fachbereich Finanzen 
bestätigt werden. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen konnte dies nicht erfolgen. 
  
  
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt die dieser 
Beschlussvorlage beigefügte 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde 
Kalkhorst mit folgenden Hebesätzen rückwirkend zum 01.01.2025: 
 

Grundsteuer A    .......% 

Grundsteuer B    .......% 

Gewerbesteuer   .......% 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Erhöhung der Steuereinnahmen gemäß den Vorgaben des FAG M-V 

 

 

Anlage/n: 
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1 2025-05-19 1. Änderung der Hebesatzsatzung Kalkhorst öffentlich 
 

2 Berechnung der Sollhebesätze 2025 anhand der Solleinzahlungen 2023 
Kalkhorst öffentlich 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und 

Gewerbesteuer der Gemeinde Kalkhorst 

(Hebesatzsatzung) 

vom ………….. 

 

Präambel 

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 
270), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136), in Verbindung 
mit dem § 1 Abs. 1 und § 25 Grundsteuergesetz vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2025 (BGBl. I S. 94), und des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer und zur Ermittlung 
aufkommensneutraler Hebesätze (GemGrStZustÜHebG M-V) vom 18. Dezember 1995 (GVOBl. M-V S. 658), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. M-V S. 924, 927), sowie des §16 
des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt 
geändert durch Artikel 19 vom 27. März 2024 (BGBl. I S. 108), und des Gesetzes zur Übertragung der Verwaltung 
der Gewerbesteuer auf die Gemeinden vom 05. August 1991 (GVOBl. -V S. 338) wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst vom…………………folgende Satzung erlassen:  
 

Artikel 1 

Satzungsänderung 

 

§ 1 

S t e u e r h e b e s ä t z e 

 

Die Steuerhebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden ab dem 01.01.2025 wie folgt  
festgesetzt:  
 
(1) Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

(Grundsteuer A)         …….. v. H. 
 

(2) Grundsteuer für Grundstücke  
(Grundsteuer B)         …….. v. H. 
 

(3) Gewerbesteuer         …….. v. H. 
 

§ 2 

I n k r a f t t r e t e n 

 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.  

 

(2) Die Hebesatzsatzung gilt hinsichtlich der Grundsteuer längstens bis zum Ende des  

Hauptfeststellungszeitraumes (bis Ende 2030). 

 

Kalkhorst,  

  

          Siegel  

______________  

Bürgermeister  

 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können  
diese gemäß § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung  
nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,  
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 
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Berechnung der Sollhebesätze 2025 aus dem Solleinnahmen 2023

Kalkhorst
Hebesätze 2023

Einzahlungen mit 
WBV

2023 ohne 
WBV

Einzahlungen ohne 
WBV

Durchschnitts-
hebesatz nach 
FAG 27 + 20% 

Punkte

Differenz 
2023  o. 

WBV

Soll- 
Einzahlungen 
2023 FAG 27

5*6/4
Differenz 

5-7

Bemessungs-
grundlage 

2025

errechnete 
Sollhebesatz 
Grundsteuer 

2025 Kalkhorst

errechnete 
Solleinnahmen 
2025 Kalkhorst

beschlossener 
Hebesatz

bei Beibehaltung 
der beschlossenen 

Hebesätze 
dadurch generierte 

Hebesätze
1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 11 12 13

Grundsteuer A 561% 129.007,24 €       300% 68.987,83 €              373% -73% 85.774,87 €         16.787,04 €-         21.536,04    398 85.774,87 €         320 363 78.175,83 €            
Grundsteuer B 404% 223.848,57 €       365% 202.239,43 €           421% -56% 233.267,94 €       31.028,51 €-         79.931,97    292 233.267,94 €       253 253 202.227,88 €          
Gewerbesteuer 380% 462.869,00 €       380% 462.869,00 €           378% 2% 460.432,85 €       2.436,15 €           378 460.432,85 €       380 423 515.246,28 €          

815.724,81 €       734.096,25 €           779.475,66 €       779.475,66 €       795.649,99 €          
Einnahmeverzicht 16.174,34 €-            

Kalkhorst
Hebesätze 2023 Einnahme 

2023 ohne 
WBV

Einnahmen ohne 
WBV

Nivellierungs-
hebesatz 2023
für Berechnung 

Einnahmen 
2025

Differenz 
2023  o. 

WBV

Soll- 
Einzahlungen 
2023 FAG 27

5*6/4

Bemessungs-
grundlage 

2025

errechnete 
Sollhebesatz 
Grundsteuer 

2025 Kalkhorst

errechnete 
Solleinnahmen 
2025 Kalkhorst

beschlossener 
Hebesatz

bei Beibehaltung 
der beschlossenen 

Hebesätze 
dadurch generierte 

Hebesätze
1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 9 10 11 12 13

Grundsteuer A 561% 129.007,24 €       300% 68.987,83 €              338% -38% 77.726,29 €         8.738,46 €-           21.536,04    361 77.726,29 €         320 363 78.175,83 €            
Grundsteuer B 404% 223.848,57 €       365% 202.239,43 €           438% -73% 242.687,31 €       40.447,89 €-         79.931,97    304 242.687,31 €       253 253 202.227,88 €          
Gewerbesteuer 380% 462.869,00 €       380% 462.869,00 €           390% -10% 475.049,76 €       12.180,76 €-         390 475.049,76 €       380 423 515.246,28 €          

815.724,81 €       795.463,36 €       795.463,36 €       795.649,99 €          
Einnahmeverzicht 186,63 €-                  
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